
VollzugsdienstDer

Fachzeitschrif t für die Bediensteten des Justizvollzugs E 5604
 

Bund der Strafvollzugsbediensteten Deutschlands6/2022 – 69. Jahrgang 

dbb

BSBD
Gewerkschaft Strafvollzug

Fo
to

: R
om

ol
o 

Ta
va

ni
 /

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om

Es geht auch um  
die Zukunft des  
öffentlichen Dienstes

Am 24. Januar 2023 startet die  
Tarifrunde mit 10,5 % - Forderung
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der BSBD-Landesverbände  

12 Landesverbände folgten der 
Einladung nach Saarbrücken
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Marienthal

Sächsisches Investitions- und  
Baumanagement hatte eingeladen
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BADEN-WÜRTTEMBERG SACHSENHESSEN

Frau Justizsenatorin Kreck, 
auf der Hessenseite 32  

rufen wir Sie in die Verant-
wortung für die Gefangenen-

zeitung „der Lichtblick“!!! 
Wir erwarten Ihre Antwort in 
der nächsten Ausgabe des 

Vollzugsdienstes !!!
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Tarifrunde 2023 Bund/Kommunen:

10,5 Prozent für den öffentlichen Dienst 

A nfang Oktober 2022 haben die Tarifkommissionen von DBB und ver.di sich auf eine gemeinsame Forderung für 
die Kolleginnen und Kollegen von Bund und Kommunen geeinigt, mit der sie in die nächste Tarifrunde gehen 
wollen. Mit 10,5 Prozent, mindestens 500 Euro, mehr Einkommen sollen weitere Reallohnverluste verhindert 

werden. Die Gewerkschaften erwarten „hammerharte Verhandlungen“, wie DBB-Chef Ulrich Silberbach vor Medienver-
tretern prognostizierte. Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes stehen vor einer historischen Herausforderung.

Der fortwährende Krisenmodus, der die 
Arbeit des öffentlichen Dienstes nun 
schon lange Zeit lähmt, die Reallohn-
verluste der zurückliegenden Jahre und 
eine galoppierende Inflation sorgen für 
eine Stimmung in Behörden und Ein-
richtungen, die bislang unbekannt war. 
Veraltete Ausstattung, steigende Ar-
beitsbelastung sind Alarmzeichen und 
drücken auf die Motivation. 

Deshalb sind die Tarifverhandlungen 
für Bund und Kommunen auch rich-
tungsweisend für die im weiteren Ver-
lauf des kommenden Jahres anstehen-
de Tarifrunde für die Beschäftigten der 
Bundesländer.

Politik warnt vor einer  
Lohn-Preis-Spirale
In der öffentlichen Diskussion hat die 
Forderung der Gewerkschaften unter-
schiedliche Reaktionen ausgelöst. Wäh-
rend abhängig Beschäftigte Sympathie 
hegen, sind Unternehmer und öffent-
liche Arbeitgeber mit weitreichender 
Kritik zur Stelle. Sie wähnen, die Forde-
rung sei völlig aus der Zeit gefallen, weil 
die Gesellschaft jetzt zusammenstehen 
müsse, um die Vielzahl an Krisen eini-
germaßen unbeschadet zu überstehen. 

Als Gewerkschafter kann man da nur 
mit Goethe sagen: „Man merkt die Ab-
sicht, und man ist verstimmt!“ Es ist 
zwar verständlich, dass die Regierung 
das Entstehen einer Lohn-Preis-Spirale 

verhindern möchte. Leider unternimmt 
sie selbst nur wenig, um einer solchen 
Entwicklung entgegenzusteuern.

Gasspeicher sind voll,  
aber zu welchen Kosten?
Treiber der Inflation sind die enorm ho-
hen Energiekosten. Hieran hat – unab-
hängig vom Ukraine-Krieg – die Regie-
rung einen beachtlichen Anteil. Sie hat 
Gas zu fast jedem Preis aufgekauft, um 
die leeren Gasspeicher zu füllen. Dieses 
Ziel wurde erreicht, doch die Kosten 

sind völlig aus dem Ruder gelaufen. 
Professionelle Händler beklagen, dass 
die von der Bundesregierung mit der 
Beschaffung beauftragte Trading Hub 
Europe (THE) Gas zu sehr hohen Spot-
markt-Preisen ohne die sonst üblichen 
Absicherungsgeschäfte tätigte. Deshalb 
lagert jetzt Gas zum Kaufpreis von 160 
bis 180 Euro pro Megawattstunde in den 
Speichern, das gegenwärtig am Termin-
markt höchstens einen Wert von 120 bis 
130 Euro hat. Einen Teil der Füllmenge 
hätte man auch erst Ende November zu 
deutlich niedrigeren Preisen einkaufen 
können, wie es unsere europäischen 
Nachbarn getan haben. Mit dieser Stra-
tegie ist ein Verlust im einstelligen Mil-
liardenbereich zu Las ten des Steuerzah-
lers eingetreten. Diese „Großzügigkeit 
der Bundesregierung“ sollten Gewerk-
schafter im Hinterkopf behalten, wenn 
es im Frühjahr und Herbst 2023 in die 
Tarifrunden für den öffentlichen Dienst 
geht. Wir wollen doch mal sehen, ob 
das Geld dann immer noch so locker 
sitzt?

Aktuelle Tarifabschlüsse in der 
Wirtschaft
Um zu erkennen, was in dieser Zeit in 
Bereichen mit hohem Streikpotential 
möglich ist, haben wir zwei Abschlüsse 
herausgegriffen. Zum einen die Eisen- 
und Stahlindustrie und zum anderen 
die aktuelle Vereinbarung in der Metall- 

Foto: MQ-Illustrations/stock.adobe.com

Foto: Echelon IMG/stock.adobe.com
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und Elektroindustrie. Wenn wir uns im 
öffentlichen Dienst mit diesen Teilen 
der Privatwirtschaft vergleichen, dür-
fen wir nicht außer Acht lassen, dass 
beim Bund 365.000 Beamte, Richter 
und Soldaten tätig sind, die für Arbeits-
kampfmaßnahmen nicht zur Verfügung 
stehen. Bei den Bundesländern sind 
derzeit rund 4,97 Millionen Personen 
beschäftigt. In dieser Zahl sind 1,89 
Millionen Beamte enthalten, die eben-
falls keine Arbeitskampfmaßnahmen 
zur Durchsetzung ihrer Interessen nut-
zen können.

In der Eisen- und Stahlindustrie wur-
de 2021 ein Abschluss von 6,5 Prozent 
und eine Einmalzahlung in Höhe von 
500 Euro bei einer Laufzeit von acht-

zehn Monaten erzielt. Um das Ergeb-
nis zu erreichen, waren umfangreiche 
Warnstreiks der Beschäftigten erforder-
lich. Dieser Abschluss war angesichts 
der seinerzeit noch geringeren Inflation 
recht respektabel.

Vor wenigen Tagen ist ein Tarifab-
schluss in der Metall- und Elektroindus-
trie erreicht worden. Die Tarifpartner 
einigten sich auf eine Gehaltserhöhung 
von 8,5 Prozent, 5,2 Prozent im Juni 
2023 und weitere 3,3 Prozent im Mai 
2024. Zusätzlich erhalten die Beschäf-
tigten zu Beginn der Jahre 2023 und 
2024 je eine Inflationsausgleichprämie 
von 1.500 Euro, die steuer- und abga-
benfrei ausgezahlt wird. Die Laufzeit 

des Vertrages beträgt 24 Monate. Die-
sem Vertrag sind die Tarifvertragspar-
teien auch für die Beschäftigten der 
Volkswagen AG beigetreten.

Der Tarifabschluss kam erst zustan-
de, nachdem die Gewerkschaft nach 
umfangreichen Warnstreiks mit Urab-
stimmung und unbefristetem Streik 
drohte. Diese Drohkulisse reichte, um 
die Arbeitgeberseite in schwieriger Zeit 
zum Einlenken zu bewegen.

Anhand dieser Beispiele lässt sich er-
kennen, dass wir im kommenden Jahr 
alles werden aufbieten müssen, was uns 
an Streik- und Demonstrationspotential 
zur Verfügung steht. Bringen wir die 
Kolleginnen und Kollegen nicht dazu, 
für ihre ureigenen Interessen auf der 

Straße einzutreten, dann werden wir 
den erforderlichen Einigungsdruck auf 
die öffentlichen Arbeitgeber nicht auf-
bauen können. Was das für das Tarifer-
gebnis bedeutet, kann sich jeder selbst 
ausmalen.

Jede Kollegin und jeder Kollege 
sind gefordert
Die Entscheidung über einen Tarifab-
schluss fällt nicht allein am Verhand-
lungstisch. Obwohl Schlafentzug und 
Mammutsitzungen eine gewisse Rolle 
spielen, sind sie letztlich auch nicht 
ausschlaggebend. 

Die Überzeugung der Arbeitgebersei-
te, kein besseres Ergebnis erreichen zu 

können, ist meist ausschlaggebend für 
eine finale Vereinbarung.

Damit diese Überzeugung bei den 
öffentlichen Arbeitgebern möglichst 
zügig herbeigeführt wird, dafür sind 
Warnstreiks und Demonstrationen die 
richtigen Mittel. 

Wir müssen in dieser historischen 
Tarifauseinandersetzung überzeugend 
klarmachen, dass unterhalb eines In-
flationsausgleichs kein Abschluss zu 
haben sein wird. Auch Strafvollzugsbe-
dienstete werden durch die aktuell kri-
senhafte Zeit und den enormen Anstieg 
der Inflation kräftig durchgeschüttelt.

Wir hoffen deshalb auf eine großar-
tige Beteiligung, wenn der Einsatz und 
die Unterstützung jeder einzelnen Kol-
legin und jedes einzelnen Kollegen ge-
fordert sind.

Höhe der Forderung stößt  
auch auf Kritik
Für Medienvertreter ist die 10,5 Pro-
zent-Forderung von DBB und ver.di 
vielfach erklärungsbedürftig, weil doch 
Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gera-
de die „Konzertierte Aktion“ neu belebt 
hat, um auf Arbeitgeber und Gewerk-
schaften mäßigend einzuwirken. Das 
Entstehen einer Lohn-Preis-Spirale ist 
nämlich gegenwärtig das Letzte, was 
die Politik gebrauchen kann. Deshalb 
hat die Bundesregierung die Möglich-
keit geschaffen, dass den Beschäftigten 
ein Inflationsausgleich von 3.000 Euro 
steuer- und abgabenfrei gezahlt werden 
können. Damit verfolgte der Kanzler das 
Ziel, Arbeitgeber und Gewerkschaf ten 
zu möglichst moderaten Tarifabschlüs-
sen zu veranlassen.

Gegenüber dem Handelsblatt hat 
DBB-Chef Ulrich Silberbach darauf hin-

DBB-Chef Ulrich Silberbach prognostiziert 
für die beiden anstehenden Tarifrunden des 
öffentlichen Dienstes „hammerharte Ver-
handlungen“!
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Ohne Warnstreiks und Demos ging auch in der Privatwirtschaft nichts.
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gewiesen, dass im öffentlichen Dienst 
nicht nur Staatssekretäre beschäftigt 
seien, sondern der überwiegende Teil 
der Beschäftigten lediglich 2.500 be-
ziehungsweise 2.600 Euro im Monat 
nach Hause brächten. Hier gelte es das 
Abstandsgebot zu beachten. Durch das 
erhöhte Bürgergeld werde künftig per-
manent Druck auf die unteren Einkom-
mensebenen des öffentlichen Dienstes 
ausgeübt. Da sei es einfach nicht dar-
stellbar, die Kolleginnen und Kollegen 
mit einem Almosen abzuspeisen. 

Silberbach machte zudem darauf 
aufmerksam, dass die Politik in kurzer 
Zeit 500 Milliarden Euro für Corona-
Hilfen, Bundeswehr, Entlastungspa-
kete und Gaspreisbremse mobilisiert 
habe. Da seien 16 Milliarden für einen 
vernünftigen Tarifabschluss wohl auch 
noch zu stemmen.

Außergewöhnliche Forderungen 
erfordern außergewöhnliches  
Engagement
Wenn wir am Ende nicht mit einem 
großen Kaufkraftverlust dastehen wol-
len, müssen wir Himmel und Hölle in 
Bewegung setzen, um unsere Ziele zu 
erreichen. Die mittlerweile auf 10,4 
Prozent angewachsene Inflation wird 
ihren Zenit nach Einschätzung von 
Ökonomen wohl noch in diesem Jahr 
erreichen. Aber machen wir uns nicht 
vor: Der Kernbereich der Inflation, der 
sich aus hohen Energie- und Lebensmit-
telpreisen speist, wird hoch bleiben.

Bei der Tarifrunde für die Länder im 
kommenden Herbst ist deshalb jeder 

Einzelne von uns gefordert. Wer au-
ßerordentliche Forderungen stellt, der 
muss nämlich auch Außerordentliches 
in Bewegung setzen.

Obwohl für den Herbst noch gar kei-
ne Forderung verabschiedet worden ist, 
wird BSBD-Chef Ulrich Biermann im-
mer mal wieder auf die Zehn-Prozent-
Marke angesprochen. 

In den Gewerkschaftsgremien hat er 
sich dazu auch klar positioniert. Er be-
zeichnet die Lage, in der die kommende 
Tarifrunde stattfinden wird, als drama-

tisch. „Wenn wir unseren wirtschaft-
lichen Interessen Geltung verschaffen 
wollen, dann werden wir alles an Mo-
bilisierungspotential in die Waagschale 
werfen müssen, was wir haben. Nur so 
können wir Druck aufbauen und unse-
re Verhandlungs- und Tarifkommission 
nachdrücklich unterstützen. Schließ-
lich haben wir angesichts explodieren-
der Preise nichts zu verschenken.“

Wenn bei dieser Tarifrunde unser 
Druck ausbleibt, dann kann es gesche-
hen, dass uns die öffentlichen Arbeit-
geber über den Tisch ziehen. Es wäre 
einfach schade, wenn wir im Rückblick 
feststellen müssten, dass wir unsere 
Chancen und Möglichkeiten nur unzu-
reichend genutzt haben, dass uns das 
Verweilen am häuslichen Kamin wich-
tiger war, als für unsere eigenen Inte-
ressen auf die Straße zu gehen.

Im Herbst 2023, so Ulrich Biermann, 
brauche es uns in Massen auf den Stra-
ßen. „Dann sind wir gefragt, unserer 
DBB-Verhandlungsgruppe massiv den 
Rücken zu stärken, sie anzutreiben, 
damit wir ein Tarifergebnis erzielen, 
dass uns entlastet und nicht unseren 
finanziellen Ruin einleitet. Und unse-
re Chancen sind vielleicht besser als 
wir glauben. Die Steuerschätzung hat 
schließlich ergeben, dass die Steuerein-
nahmen 2023 kräftig sprudeln werden.

Mit einer Übergewinnsteuer ließen 
sich zusätzlich beträchtliche Mittel ab-
schöpfen. 

Immerhin ist der Strafvollzug eine 
unverzichtbare staatliche Aufgabe, wir 
sind systemrelevant. Wir dürfen durch-
aus mit Zuversicht in die Tarifverhand-
lungen gehen. Jeder von uns kann sich 
fast ein Jahr lang vorbereiten, um dann 
zur Stelle zu sein, wenn unsere Anwe-
senheit auf den Straßen der Republik 
benötigt wird. Wenn wir verhindern 
wollen, dass die Tarifverhandlungen 
für uns zu einem Fiasko werden, wenn 
wir verhindern wollen, dass wir einen 
erheblichen Kaufkraftverlust erleiden, 
dann müssen wir entschlossen handeln 
und unsere Interessen bestmöglich ver-
treten!“, rief BSBD-Chef Ulrich Bier-
mann zu solidarischem Zusammenhalt 
auf.

Friedhelm Sanker  ■

www.bsbd.nr w
Besuchen  

Sie uns  
im Internet

Bund der Strafvollzugsbediensteten Deutschlands – Landesverband Nordrhein-Westfalen e. V.

Immer bestens informiert 
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Anlässlich der Herbstsitzung des BSBD-
Hauptvorstandes rief Ulrich Biermann dazu 
auf, die Kolleginnen und Kollegen bereits 
jetzt in den Vollzugseinrichtungen zu mobili-
sieren, damit wir unserer Verhandlungskom-
mission im kommenden Herbst die größtmög-
liche Rückendeckung geben können. 
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Anhörung des Unterausschusses Personal:

Delegation des BSBD Nordrhein-Westfalen  
kämpft für Attraktivitätssteigerungen 

Am 15. November 2022 fand die Anhörung zum Personalhaushalt 2023 statt.
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D as Haushaltsgesetz 2023 befindet sich gegenwärtig in der Phase der 
finalen parlamentarischen Beratungen. Die Landtagsausschüsse sind 
damit befasst, ihre Stellungnahmen für den Haushalts- und Finanz-

ausschuss abzufassen. Ihre fachliche Expertise sichern sie regelmäßig durch 
die Anhörung von Experten und Betroffenen ab. Diese Anhörungen sind für 
den BSBD NRW regelmäßig formale Gelegenheiten, den Parlamentariern die 
Situa tion und den Personalbedarf des Vollzuges eindringlich näherzubringen. 
Am 15. November 2022 war es wieder so weit. Ulrich Biermann, Birgit West-
hoff und Detlef Plömacher erläuterten den Abgeordneten, wo es im Vollzug 
aktuell hakt.

Angesichts der aktuellen Lage, die 
durch eine galoppierende Inflation, ex-
plosionsartig steigende Energiekosten 
und erheblich anwachsende Aufwen-
dungen für die Unterbringung einer 
großen Zahl von Kriegsflüchtlingen 
und Asylsuchenden geprägt ist, nutzte 
die Delegation des BSBD NRW die An-
hörung, um den Parlamentariern einen 
umfassenden Blick auf die Verhältnisse 
im NRW-Justizvollzug zu erschließen. 

Ulrich Biermann verwies darauf, 
dass die Kolleginnen und Kollegen des 
Vollzuges in den zurückliegenden Jah-
ren Kaufkraftverluste ohne einen ent-
sprechenden finanziellen Ausgleich hät-
ten hinnehmen müssen. 

Damit sei eine auskömmliche Finan-
zierung des Lebensunterhaltes nur 
noch eingeschränkt möglich. Dabei, 
so Biermann, habe sich die schwarz-
gelbe Vorgängerregierung doch die 
Steigerung der Attraktivität des gesamt-
en öffentlichen Dienstes auf die Fahnen 
geschrieben gehabt. Über das Stadium 
eines ambitionierten Wollens seien die-
se Absichten leider nicht hinausgekom-
men.

Vollzugliche Weiterentwicklung 
erfordert ausreichend Personal und 
angemessene Bezahlstrukturen
Biermann: „Wir stehen aktuell schlech-
ter da als zu Beginn des beabsichtig-
ten Reformprozesses. Ein weiteres Zu-
warten ist jetzt nicht mehr möglich, 
soll nicht die Funktionsfähigkeit der 
öffentlichen Verwaltung und speziell 
des Strafvollzuges riskiert werden. Im 
Vollzug tritt hinzu, dass wir uns von 
der Attraktivitätsoffensive erhofft hat-
ten, vakante Stellen mit geeigneten Be-
werberinnen und Bewerbern besetzen 
zu können. Diese Hoffnung hat leider 
getrogen. Gelingt es dauerhaft nicht, 
die freien Stellen mit geeigneten Nach-
wuchskräften zu besetzen, kann eine 
Entlastung des vorhandenen Personals 
nicht erfolgen, obwohl es bereits aktuell 
jenseits der Belastungsgrenze arbeitet. 

Die negativen Folgen einer solchen Ent-
wicklung für Arbeitsqualität und Moti-
vation mag sich jeder ausmalen.“

Die BSBD-Vertreter betonten, dass 
der Landtag gerade die Vollzugsgesetze 
novelliert habe. Die dadurch bewirkte 
Modernisierung und teilweise Neuaus-
richtung des Behandlungsvollzuges 
müsse nun personell unterfüttert wer-
den, wenn der Reformprozess mit Le-
ben erfüllt werden solle. Speziell für 
Straftäter mit extremen, radikalen Ein-
stellungen müssten spezifische Thera-
piekonzepte entwickelt werden. Diese 
Arbeit sei personalintensiv und könne 
nur geleistet werden, wenn Fachperso-
nal im erforderlichen Umfang verfüg-
bar sei.

Die Vertreter der Landesleitung emp-
fahlen den Abgeordneten, den ein-
geleiteten Reformprozess weiter zu 
verfolgen und nicht versanden zu las-
sen. Dabei komme es neben der per-
sonellen Ausstattung ganz besonders 
auf die strukturelle Weiterentwicklung 

der Laufbahnen des Justizvollzuges 
in Nordrhein-Westfalen an. Mit einen 
vernünftig geschnürten Strukturpaket 
könne außerhalb der Einkommensrun-
den einiges bewirkt werden, um die 
unter schwierigsten Bedingungen er-
brachten dienstlichen Leistungen der 
Kolleginnen und Kollegen angemessen 
wertzuschätzen. 

Die Vertreter der Landesleitung  
trugen im Einzelnen vor:

Erhöhung der Meisterzulage  
überfällig
Der BSBD NRW hält die Einführung 
einer vollzugsspezifischen Meister-
zulage für Angehörige des Werkdiens-
tes in Höhe von 250,00 €/Monat für 
zwingend geboten, um die spezifischen 
Anforderungen der Laufbahn zu ho-
norieren und um die Aufwendungen 
zur Finanzierung der als Laufbahn-
voraussetzung geforderten Meister-
prüfung einigermaßen auszugleichen.

Gerade vor dem Hintergrund des 
alarmierenden Mangels an geeigneten 
Bewerbern sei Handlungsbedarf gege-
ben. Die im Jahre 2019 für verbeamtete 
Kräfte im Krankenpflegedienst einge-
führte „Pflegedienstzulage“ sei ein Sig-
nal, das aufgegriffen werden müsse, 
stellten die BSBD-Vertreter klar. Bei 
Heranziehung des Europäischen- und 
Deutschen Qualifikationsrahmen (EQR 
bzw. DQR) sei die Meisterqualifika tion 
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unstreitig als der höhere Berufsab-
schluss anzusehen. Auch bei den Auf-
stiegsperspektiven bestehe Handlungs-
bedarf, schließlich seien entsprechende 
Kräfte in anderen Bereichen der Lan-
desverwaltung bereits der Laufbahn-
gruppe 2.1 zugeordnet. 

Durch die verstärkte Konzentration 
auf berufsqualifizierende Ausbildungs-
maßnahmen für Inhaftierte würden 
Anforderungen gestellt, die eine zu-
sätzliche Förderung notwendig mach-
ten. Bislang, so die Einschätzung der 
BSBD-Vertreter, fühlten sich die Lauf-
bahnangehörigen nicht ausreichend 
wertgeschätzt. Mit einer Meisterzulage 
in Höhe von monatlich 250 Euro könne 
ein Zeichen gesetzt werden.

Verwaltung der Vollzugseinrich-
tungen stärken
Die Laufbahn des Verwaltungsdiens-
tes der Laufbahngruppe 1, zweites 
Einstiegsamt (vorm. mittlerer Verwal-
tungsdienst), erläuterten die BSBD-
Vertreter, umfasse derzeit „nur noch“ 
etwa 275 Bedienstete und sei in den 
zurückliegenden Jahren deutlich redu-
ziert worden. 

Jetzt sei es an der Zeit gegenzusteu-
ern. Immerhin handele es sich um 
spezifisch für den Vollzug ausgebil-
dete Kolleginnen und Kollegen, die für 
den Behandlungsvollzug des Landes 
ein unverzichtbares administratives 
Bindeglied darstellten. Die Erfassung, 
Aufbereitung und Pflege aller in einer 
Vollzugseinrichtung relevanten Daten 
erfolge ausschließlich durch diese Be-
rufsgruppe. Ohne die Bereitstellung 
dieser Daten sei ein moderner Behand-
lungsvollzug nicht realisierbar. 

Die Reduzierung der Zahl der Lauf-
bahnangehörigen habe zudem zum 
Wegfall vieler Beförderungsstellen ge-
führt. Es sei endlich an der Zeit, das Ru-
der herumzureißen. Schließlich seien 
die Laufbahnangehörigen unverzicht-
bar, wenn die weitere Digitalisierung 
des Vollzuges gelingen solle.

Der BSBD-Vorsitzende Ulrich Bier-
mann machte darauf aufmerksam, dass 
die Besoldungsstrukturen der Laufbahn 
seit Jahrzehnten an keinen struktu-
rellen Fortentwicklungen teilgenom-
men hätten. In der Laufbahn bestehe 
daher ein unabweisbarer Nachholbe-
darf. Der Mangel an ausgebildeten und 
insoweit multifunktional verwendba-
ren Kräften sei unübersehbar. 

In der Vergangenheit sei auf ange-
lernte Beschäftigte zurückgegriffen 
wor den. Dies habe sich als Notlösung 
erwiesen. Speziell in allen Funktions-
bereichen des Vollzuges ausgebildetes 

Personal sei erforderlich, um die Digita-
lisierung weiter voranzutreiben und um 
Probleme bei Urlaubs-, Krankheits- und 
sonstigen Vertretungen dauerhaft zu 
vermeiden.

Management- und Führungsauf-
gaben angemessen honorieren
Dem vormaligen gehobenen Vollzugs- 
und Verwaltungsdienst werden im 
Gegensatz zu früher mehr und mehr 
Management- und Führungsaufgaben 
übertragen. Die Laufbahnangehörigen 
verfügen über eine fundierte Fachhoch-
schulausbildung. Notwendige Verbes-
serungen der Berufsperspektiven sind 
bislang bedauerlicherweise ausgeblie-
ben.

Andere Bereiche der Landesverwal-
tung haben dieses Missverhältnis längst 
erkannt und nutzen es, um durch Über-
nahmen einen Teil ihres eigenen Nach-
wuchsbedarfs zu befriedigen. Schließ-
lich kann hier mit geringem finanziellen 
Aufwand ein vorzüglich ausgebildeter 
Fachkräftepool für eigene Bedürfnisse 
erschlossen werden. 

Der Vollzug aber, der die Kosten der 
Ausbildung getragen hat, läuft perma-
nent Gefahr, einen Teil seiner Nach-
wuchskräfte zu verlieren. Dabei ist der 
Vollzug wegen ihres weiten Verwen-
dungsspektrums auf diese Kolleginnen 
und Kollegen zwingend angewiesen, 
zumal nicht über den eigentlichen Be-
darf hinaus ausgebildet wird.

Es kann nicht im Interesse des Voll-
zuges liegen, aufwändig ausgebildete 
und vollzugsrechtlich spezialisierte 
Kräf te an andere Landesverwaltungen 
zu verlieren. 

Nach Auffassung des BSBD NRW ist 
es deshalb dringend geboten, kalkulier-
bare Berufsperspektiven für die Kolle-
ginnen und Kollegen zu schaffen. 

Diese Einschätzungen vermittelten 
die BSBD-Vertreter den Parlamenta-
riern und forderten gleichzeitig dazu 
auf, dem Grundsatz der funktionsge-
rechten Besoldung Geltung zu ver-
schaffen.

Die BSBD-Delegation sprach sich da-
für aus, den laufbahnspezifischen Be-
sonderheiten durch Anhebung des Ein-
gangsamtes nach Besoldungsgruppe A 
10 Rechnung zu tragen. Bereits 1975 
sei diese Forderung in Teilbereichen 
bereits realisiert gewesen, wenig später 
aber wieder kassiert worden. 

Seinerzeit sei es noch möglich gewe-
sen, Besoldungspolitik nach Kassenlage 
zu betreiben. Jetzt, so die BSBD-Ver-
treter, verbiete sich eine solche Vorge-
hensweise, weil die Demografie dazu 
zwinge, angemessene Rahmenbedin-
gungen zu schaffen. Andernfalls werde 

Ulrich Biermann, Birgit Westhoff und Detlef Plömacher (von links) vertraten den BSBD NRW bei 
der Anhörung zum Personalhaushalt.  Foto: BSBD NRW

Foto: BSBD NRW
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es künftig kaum mehr möglich sein, 
den erforderlichen Ersatzbedarf für die 
Laufbahn zu rekrutieren.

Laufbahnstrukturen  
durchlässiger gestalten
In Angleichung an die für andere Lauf-
bahnen der Fachrichtung Vollzug (all-
gemeiner Vollzugs- und Werkdienst) 
bereits erreichte Durchlässigkeit der 
bislang recht starren Laufbahnstruk-
turen benötige die Laufbahn des Voll-
zugs- und Verwaltungsdienstes der 
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegs-
amt, eine vergleichbare Struktur. Die 
Überleitung der Spitzenämter in die 
nächsthöhere Laufbahngruppe müsse 
nunmehr ermöglicht werden, stellten 
die BSBD-Vertreter klar.

Wegen der vollzugsspezifischen Qua-
lifizierung der Laufbahnangehörigen 
sah es die BSBD-Delegation als ange-
messen an, den Leistungsträgern der 
Laufbahn den Aufstieg in die Laufbahn 
des Vollzugs- und Verwaltungsdienst 
der Laufbahngruppe 2, zweites Ein-
stiegsamt, generell zu ermöglichen, um 
ihnen bei nachgewiesener Kompetenz 
und Führungsfähigkeit auch Leitungs-
aufgaben zu übertragen. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Laufbahn, die Führungsverantwortung 
in Vollzugs- oder Verwaltungsabteilung 
übernähmen, sollten mindestens aus 
einem Amt der Besoldungsgruppe A 12 
besoldet werden. 

Vergleichbare Strukturen sind, wie 
BSBD-Chef Ulrich Biermann vortrug, 
für die Laufbahn des Sozialdienstes bei 
Justizvollzugsanstalten vorzusehen.

Hier würden vergleichbare Aufga-
ben wahrgenommen. Zudem hätten 
diese Kolleginnen und Kollegen die in-
dividualisierten Behandlungskonzepte 
umzusetzen und Konzepte für spezielle 
Personengruppen mit erhöhtem Be-
handlungsbedarf zu entwickeln. 

Stimmige Besoldungsstrukturen 
für alle Laufbahnen im Vollzug  
notwendig
Der öffentliche Dienst steht grundsätz-
lich im Wettbewerb mit der freien Wirt-
schaft um qualifizierte Berufseinsteiger. 
Gerade am Beispiel der Laufbahngrup-
pe 2, zweites Einstiegsamt (vormals 
höherer Vollzugs- und Verwaltungs-
dienst), wird deutlich, dass der Bereich 
der juristischen Berufe im Strafvollzug 
einen „Exotenstatus“ genießt. Aufgrund 
der fehlenden Informationen und Vor-
kenntnisse über das Berufsbild eines 
Juristen/einer Juristin im Strafvollzug 
ist das Interesse von Berufseinsteigern 
für den Strafvollzug zunächst gering. 
Um qualifizierte und geeignete Bewer-

ber zu gewinnen, ist darauf zu achten, 
dass die Attraktivität der Laufbahn ge-
genüber den klassischen juristischen 
Tätigkeiten im öffentlichen Dienst als 
Richter oder Staatsanwalt oder in der 
freien Wirtschaft nicht nur gewahrt 
bleibt, sondern nachhaltig gefördert 
wird. 

Im Rahmen der Anhörung machten 
die BSBD-Sprecher darauf aufmerk-
sam, dass sich selbst die Personalakqui-
se im Bereich des richterlichen Dienstes 
aktuell nicht unbedingt auskömmlich 
gestaltet. Großkanzleien böten der-
zeit deutlich höhere Einstiegsgehälter 
als der öffentliche Dienst. In dieser 
Hinsicht muss der öffentliche Dienst 
trotz der schwierigen Haushaltslage 
gegenhalten. Er dürfe zumindest nicht 
gravierend abfallen, wenn geeigneter 
Nachwuchs künftig für die Laufbahn 
interessiert werden solle.

Spitzenfunktionen angemessen 
einstufen
Die Besoldung der Spitzenfunktionen 
im Justizvollzug entspricht derzeit we-

der dem Maß der übertragenen Verant-
wortung noch dem Aufgabenzuschnitt. 
Behördenleitung mit Budgetverantwor-
tung, Verantwortung für Sicherheitsstö-
rungen oder Lockerungsmissbräuche 
und deren Darstellung in der Öffent-
lichkeit stellen hohe Anforderungen an 
Persönlichkeit und Qualifikation. 

Die Besoldung sollte folglich aufga-
ben- und leistungsangemessen ausge-
staltet werden, damit auch geeignete 
Interessenten aus dem Bereich der 
Staatsanwaltschaften oder des rich-
terlichen Dienstes für einen Wechsel 
in den Bereich des Justizvollzuges ge-
wonnen werden können. Zudem zeigt 
sich bereits seit geraumer Zeit, dass es 

zunehmend schwieriger wird, Bewer-
ber für die Leitung von großen Justiz-
vollzugsanstalten zu gewinnen, weil 
die Besoldungszuwächse dem Grad an 
zusätzlicher Verantwortung und Be-
lastung nur noch unzureichend ent-
sprechen. Die BSBD-Delegation erläu-
terte des halb, dass die Frage einer 
angemessenen Besoldung von entschei-
dender Bedeutung sei. Die bisherige 
Beschränkung der Besoldung der Spit-
zenfunktionen im Justizvollzug auf 
die Besoldungsgruppen A 16 und A 16 
mit Amtszulage entspreche nicht mehr 
dem Aufgabenzuschnitt und auch nicht 
mehr dem Maß der übertragenen Ver-
antwortung im Bereich der Behörden-
leitungen. 

Der BSBD präferiert nach den Aus-
führungen von Gewerkschaftschef Ul-
rich Biermann eine Bewertung anhand 
der Zahl der jeweils unterstellten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter als den we-
sentlichen Indikator für die Zuordnung 
zu dem jeweils zu übertragenden Amt.

Da die Spitzenämter ausschlagge-
bend für den Aufbau der gesamten Be-

soldungsstruktur im Bereich des Voll-
zuges seien, hält der BSBD die folgende 
Zuordnung nach Aussage Biermanns 
für geboten:
•  Besoldungsgruppe A 16 für Leiter 

von JVAen mit einem zugewiesenen 
Kontingent von bis zu 250 Personal-
stellen.

•  Besoldungsgruppe A 16 mit Amts-
zulage für Leiter von Justizvollzugs-
anstalten mit einem zugewiesenen 
Kontingent von bis zu 300 Personal-
stellen. 

•  Besoldungsgruppe B 3 für Leiter von 
Justizvollzugsanstalten mit einem 
zugewiesenen Kontingent von bis zu 
400 Personalstellen. 

Blick auf die Sachverständigen und Gewerkschaftsvertreter.   Foto: BSBD NRW
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•  Besoldungsgruppe B 4 für Leiter von 
Justizvollzugsanstalten mit einem 
zugewiesenen Kontingent von über 
400 Personalstellen. 

•  Besoldungsgruppe A 16 für Leiter von 
Jugendvollzugsanstalten mit einem 
zugewiesenen Kontingent von bis zu 
100 Personalstellen. 

•  Besoldungsgruppe A 16 mit Amtszu-
lage für Leiter von Jugendvollzugs-
anstalten mit einem zugewiesenen 
Kontingent von bis zu 200 Personal-
stellen.

•  Besoldungsgruppe B 3 für Leiter von 
Jugendvollzugsanstalten mit einem 
zugewiesenen Kontingent von über 
200 Personalstellen. 

Berufsperspektiven sind verlässlich 
und kalkulierbar auszugestalten
Die Arbeitszufriedenheit und die Iden-
tifizierung mit der beruflichen Aufgabe 
steht und fällt damit, dass die Arbeit-
geberseite ihrerseits kalkulier- und da-
mit planbare Karriereaussichten anbie-
tet. Leider ist dieser Zustand im Vollzug 
längst nicht erreicht, so dass erheb-
licher Handlungsbedarf besteht.

Anlässlich der Anhörung brachte die 
BSBD-Delegation zum Ausdruck, dass 
es nunmehr an der Zeit sei, die seit län-
gerem seitens der Landesregierung po-
stulierte Attraktivitätsoffensive tatsäch-
lich in Angriff zu nehmen. Die Zeit der 
Beschwichtigungen müsse jetzt enden. 
Auch wenn nicht alle Maßnahmen un-
mittelbar realisiert werden könnten, so 
müssten für die Kolleginnen und Kol-
legen doch erste Schritte zur Verbesse-
rung der aktuellen Situation erkennbar 
werden. Andernfalls laufe die Landesre-
gierung Gefahr, dass die beabsichtigten 
Attraktivitätssteigerungen versandeten. 

Noch immer, so die BSBD-Vertreter, 
leide der öffentliche Dienst unter den 
zahlreiche Sparmaßnahmen der Ver-
gangenheit. Die Besoldung sei viel zu 
oft zur Konsolidierung des Landeshaus-
halts genutzt worden. Es sei jetzt an der 
Zeit, die Attraktivität der Besoldungs-
bereiche speziell in den vernachlässig-
ten Bereichen deutlich zu steigern. 
Nur so wird das Land nach Ansicht des 
BSBD in die Lage versetzt, künftig in 
ausreichendem Umfang das erforder-
liche Personal gerade für den Bereich 
des Vollzuges zu gewinnen. Zudem sei 
Eile geboten, weil sonst Ersatzpersonal 
in ausreichendem Umfang kaum noch 
gefunden werden könne. Strukturelle 
Verbesserungen seien daher zwingend 
vorzunehmen, um die Zukunftsfähig-
keit des Strafvollzuges zu sichern, er-
munterten die BSBD-Vertreter die Par-
lamentarier zum Handeln.

Friedhelm Sanker  ■

JVA Bochum und Sozialtherapie im Jahr 2022

Justizvollzugsanstalt Bochum:

Seit 125 Jahren im Dienst der Wieder-
eingliederung von Straftätern

Am 14., 21. und 22. Oktober 2022 beging die Belegschaft der Vollzugsan-
stalt das 125-jährige Bestehen ihrer Einrichtung im Herzen des Ruhr-
gebiets. Zu Beginn stand ein offizieller Festakt auf der Tagesordnung, 

zu dem zahlreiche Gäste aus Politik, Gesellschaft und Justiz der JVA Bochum 
ihre Aufwartung machten. Der offizielle Teil der Veranstaltungen mündete 
abschließend in eine „Mauer-Party“ der Kolleginnen und Kollegen, die zu-
vor Gelegenheit hatten, ihren Angehörigen die Einrichtung im Rahmen eines 
Rundganges zu präsentieren. Für den Festakt war seitens des Ministeriums 
der Justiz dessen Staatssekretärin Dr. Daniela Brückner angereist, um die be-
sten Grüße und Wünsche des Ministers zu überbringen.

Seit Albert Einstein wissen wir: Zeit ist 
relativ. Bei allem, was sich mit hoher 
Geschwindigkeit bewegt, vergeht die 
Zeit langsamer. Nun ist eine Vollzugs-
anstalt immer noch eine Immobilie, so 
dass sich Einsteins Erkenntnis hier nicht 
nachweisen lässt. Aber immerhin lassen 
sich auch an Gebäuden die Zeitabläufe 
erkennen, weil ohne permanente In-
standsetzungen der Zahn des Verfalls 
an ihnen nagt. Die Gebäude der JVA 
Bochum lassen besonders gut erken-
nen, wie sich der Vollzug und die da-
raus folgenden Anforderungen an die 
Infrastruktur verändert haben.

Gefangenenbetreuung  
im Wandel der Zeit
Als 1892 mit dem Bau des neuen „Cen-
tralgefängnisses“ in Bochum begonnen 
wurde, waren gerade knapp 100 Jahre 
vergangen, seit das Preußische Land-
recht die Körperstrafen abgeschafft und 
durch Haftstrafen ersetzt hatte. Um mit 
wenig Personal möglichst viele Straftä-
ter inhaftieren zu können, wurde das 
Gefängnis in panoptischer Bauweise 

auf einem rund 70.000 qm großen Ge-
lände errichtet. Es dauerte fünf Jahre, 
bis am 1. Oktober 1897 die Einrichtung 
in Betrieb gehen konnte. Insgesamt be-
trugen die Erstellungskosten 1.730.000 
Mark, was einer aktuellen Kaufkraft 
von rd. 13,5 Millionen Euro entspricht. 
Mit diesen recht bescheidenen Mitteln 
wurde Platz geschaffen für rund 800 
Gefangene.

Die Bochumer Einrichtung diente 
von Beginn an der Besserung von Straf-
tätern. Dies sollte durch Einzelhaft und 
Arbeit erreicht werden. Trotz dieser 
durchaus anspruchsvollen Zielsetzung 
geizte man beim eingesetzten Personal. 
Im Jahre 1901 waren in der „Krüm-
mede“, wie die Einrichtung im Volks-
mund genannt wird, 66 Beschäftigte 
für 760 Gefangene zuständig, um die 
Bewachung und deren psychosoziale 
Betreuung zu gewährleisten.

Bis zu Beginn der 1920er Jahre war 
das Leben im Vollzug stark militärisch 
geprägt. Erst langsam setzte sich die 
Auffassung durch, dass von einer hu-
maneren Ausgestaltung des Vollzuges 
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sowie verstärkte Behandlung und Be-
treuung von Delinquenten am ehesten 
deren Besserung erwartet werden 
kann. Konkret wurde deshalb die Fort-
bildung der Inhaftierten gefördert, 
sportliche Betätigung angeboten und 
ein Stufensystem eingeführt. Diese Re-
formschritte verfolgten nicht nur das 
Ziel, den Vollzug humaner zu machen. 
Sie waren auch darauf ausgerichtet, die 
Effizienz des Freiheitsentzuges durch 
Besserung der Täter nachhaltig zu er-
höhen. Der Stufenvollzug als wichtiges 
Element dieses Konzeptes sollte die 
Gefangenen durch die schrittweise Ge-
währung von Vergünstigungen auf ein 
regelkonformes Leben in Freiheit vor-
bereiten. Seit dieser Zeit ist der Vollzug 
weitere Reformschritte gegangen; es 
hat sich einiges getan. Der Strafvollzug 
verfolgt aktuell auf gesetzlicher Grund-
lage die Rehabilitation von Straftätern 
mit einem weit umfassenderen Ansatz. 
Der finanzielle Aufwand für den Steuer-
zahler ist dabei enorm. Für die Behand-
lung steht in Bochum gegenwärtig ein 
interdisziplinäres Team zur Verfügung, 
das die individuellen Behandlungsmaß-
nahmen konzeptionell aufbereitet und 
umsetzt. Zur Zeit werden für die rd. 860 
Gefangenen mehr als 400 Personalstel-
len vorgehalten. 

Arbeit und Qualifizierung sind der 
Schlüssel zum Erfolg
Der Vollzug verfolgt das Ziel, den Rück-
fall zu vermeiden und dadurch die Ge-
sellschaft sicherer zu machen. Alle fünf 
Jahre werden Rückfallzahlen wissen-
schaftlich erhoben und jeweils durch 
das Bundesjustizministerium veröffent-
licht. Die bisherigen Zahlen lassen sich 
auf den Nenner bringen, dass rd. drei 
Viertel der Gefangenen nach der Ent-
lassung nicht erneut stationär aufge-
nommen werden müssen, dass der Rest 
allerdings wiederholt „im Strafvollzug 

vorbeischaut“. Wenn die Medizin bei 
schweren Erkrankungen solche Erfolgs-
zahlen aufwiese, würde sie gefeiert. 
Dem Strafvollzug wird hingegen jeder 
einzelne Rückfall angelastet, weil es bei 
erneuten Straftaten meist immer ein 
Opfer gibt.

Dass die Zahlen aber so überaus er-
freulich sind, darf sich der Vollzug 
schon auf die Fahne schreiben. Mit Ar-
beit und beruflicher Qualifizierung ge-
lingt es vielfach, Straftätern realistische 
Perspektiven für die Zeit nach der In-
haftierung zu eröffnen und ihnen so 
den Weg in ein sozial verantwortliches 
Leben ohne Straftaten zu weisen. Hinzu 
treten die individuellen Fördermöglich-
keiten bei psychischen Auffälligkeiten. 
Diese Behandlungsangebote verfolgen 
das Ziel, den Betroffenen Kompetenzen 
zu vermitteln und quasi einen „Kom-
pass“ von Werten und Verhaltensmög-
lichkeiten an die Hand zu geben, damit 
sie sich künftig regelkonform in der Ge-
sellschaft bewegen zu können.

Der Festakt
Zu Beginn der Festveranstaltung be-
grüßte die Leitende Regierungsdirek-

torin Karin Lammel, aktuelle Chefin in 
Bochum, die zahlreichen Ehrengäste. 
Sie betonte, dass der Wandel des Voll-
zuges sich in Bochum unschwer an den 
einzelnen Gebäudeensembles ablesen 
lässt. Die ursprüngliche Bausubstanz 
sei in weiten Teilen erhalten, obwohl 
ständig saniert und technisch aufgerü-
stet worden sei. Sie stehe daher mittler-
weile unter Denkmalschutz. 

Die zahlreichen Um- und Erwei-
terungsbauten und speziell die neu 
errichtete Sozialtherapie korrespon-
dierten auf architektonisch angenehme 
Weise mit den Altbauten aus dem 19. 
Jahrhundert, weil sie sich harmonisch 
in das Gesamtbild einfügten. 

Karin Lammel würdigte auch die 
Schicksale jener Menschen, die in der 
Einrichtung speziell während der Nazi-
Zeit überaus gelitten hätten oder gar zu 
Tode kamen. Die Nachkriegszeit habe 
sich da wesentlich humaner gestaltet, 
obwohl auch hier Ereignisse eingetre-
ten seien, die das Leben und die beruf-
liche Entwicklung so manches Bediens-
teten schon stark beeinflusst habe. 

Im Ausblick hob die Leiterin der JVA 
Bochum darauf ab, dass sie zuversicht-

Die JVA Bochum mit Dienstwohnungen um 1910.

Anstaltsleiterin Karin Lammel  
begrüßt anlässlich des Festaktes die 

zahlreichen Ehrengäste.
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lich und überzeugt davon sei, mit dem 
ihr gegenwärtig zur Verfügung stehen-
den Team den Vollzug in Bochum auf-
gabenangemessen gestalten und wei-
terentwickeln zu können. 

Sie schloss ihre Ausführungen mit 
dem Dank an alle Kolleginnen und Kol-
legen, die die Bochumer Einrichtungen 
jeden Tag aufs Neue mit Leben erfüllten 
und sich engagiert in die Vollzugsarbeit 
einbrächten.

Staatssektretärin Dr. Daniela Brück-
ner überbrachte die besten Grüße und 
Wünsche des Ministers und stellte fest, 
dass in der JVA Bochum klassische 
Zweckbauten zu einem harmonischen 
Ganzen gefügt worden seien. Die ur-
sprüngliche Bausubstanz sei von außen 
faktisch erhalten, im Inneren durch 
bauliche Umgestaltungen jedoch so 
hergerichtet worden, dass sie die Ge-
staltung eines modernen Behandlungs-
vollzuges ermögliche.

Die Staatssekretärin führte weiter 
aus, dass es ihr ein ganz großes Bedürf-
nis sei, sich bei den Beschäftigten der 
Bochumer Einrichtung zu bedanken 
für das, was besonders in den zurück-
liegenden Jahren alles geleistet worden 
sei. Die Sanierung weiter Bereiche im 
Bestand und der Neubau der Sozial-
therapie sei in beeindruckender Weise 
geschultert worden. Die Corona-Pande-
mie habe die Lage noch einmal deutlich 
erschwert. Zwischenzeitlich aber, so 
Dr. Daniela Brückner, könnten die Kol-
leginnen und Kollegen voller Stolz auf 
das Ergebnis ihrer Arbeit sehen und mit 

großer Zuversicht in eine positive Zu-
kunft blicken. Eine Vollzugseinrichtung 
ist ein Organismus, in dem bereits klei-
ne Störungen zu großen Ablauf- und 
Verfahrensproblemen führen können. 
Die Staatssekretärin führte dazu aus, 
dass die Abweichungen von den norma-
len Abläufen in Bochum praktisch der 
täglich Normalfall gewesen seien. Es sei 
das große Verdienst des Personals, dass 
es diese speziellen Herausforderungen 
hervorragend bewältigt und gemeistert 
habe.

Anstaltsbegehung und  
anschließende „Mauer-Party“
Den Abschluss der Bochumer Festtage 
bildete eine Begehung der Anstalt mit 
den Angehörigen der Kolleginnen und 
Kollegen. Viele Besucher waren beein-
druckt von der Weitläufigkeit der An-
lage. Nach dem Rundgang vermochten 
sie besser einzuschätzen, von welchen 
Bereichen die Rede ist, wenn eine Kol-
legin oder ein Kollege zuhause von den 
Wegen berichtete, die er bzw. sie im 
Dienst habe zurücklegen müssen.

Interessant war für die Besucher, die 
Sonder- und Funktionsbereiche der 
Ein richtung kennenzulernen und sich 
die entsprechenden Arbeitsabläufe er-
läutern zu lassen. Großen Zuspruch 
fand der Rundgang durch die Arbeits-
betriebe, die teilweise auf eine lange 
Tradition zurückblicken können.

Nach dem Verlassen der Einrichtung 
waren viele erschlagen von der großen 
Mengean Informationen und an Ge-
bäuden, die sich auf dem 70.000 qm 
großen Anstaltsgelände drängen. Und 
wohl nicht viele hätten es geschafft, 
sich ohne Begleitung im intramuralen 
Bereich der Vollzugsanstalt zurecht zu 
finden. 

Beim geselligen Beisammensein löste 
sich die Spannung, man plauderte in 

gelöster Atmosphäre und ließ die ein 
oder andere Anekdote Revue passieren. 

Aus dem fernen Ostwestfalen nahm 
der BSBD-Chef ebenfalls an der Ver-
anstaltung teil. Die Geschichte der JVA 
Bochum ist deutlich älter als die der 
Bochumer Gewerkschaftsanfänge. Im 
Jahr 1949, die Folgen des Zweiten Welt-
krieges waren noch sehr gegenwärtig, 
fanden sich zehn Beamte zusammen 
und gründeten den BSBD-Ortsverband 
Bochum.

Seit dieser gewerkschaftlichen Neu-
gründung hat sich die BSBD-Unterglie-
derung prächtig entwickelt. Markus 
Dahlbeck, Vorsitzender des Ortsver-
bandes, organisiert vor Ort über 350 
Mitglieder. Bochum gehört damit zu 
den größten Ortsverbänden des BSBD 
in Nordrhein-Westfalen. 

Die starke Basis orientierung ist die 
Grundlage der Gewerkschaftsarbeit. 
Sie wird in Bochum gelebt. Der OV-Vor-
sitzende ist zudem mit der Landesebe-
ne bestens vernetzt, damit die Interes-
sen der Kolleginnen und Kollegen ohne 
Reibungsverluste in die Entscheidungs-
gremien der Gewerkschaft eingespeist 
werden können.

Zum Jubiläum des 125-jährigen Be-
stehens der JVA Bochum war eine 
große Verlosung organisiert worden. 
Viele attraktive Preise suchten einen 
neuen Besitzer. 

Ulrich Biermann betätigte sich als 
Glücksfee und war dabei erfolgreich. 
Von ihrem ersten Preis, einem E-Scoo-
ter, war Kollegin Julia Raiger ganz 
begeistert. Der zweite Preis, ein Ein-
kaufsgutschein des Ruhrpark Bochum, 
und der dritte Preis, ein DAB+-Radio, 
konnten die Pensionäre Ralf Rissmann 
und Manfred Claus mit nach Hause 
nehmen. Auch die weiteren Preise tra-
fen auf zufriedene Glückspilze.

Friedhelm Sanker  ■

Staatssekretärin Dr. Daniela Brückner be-
dankte sich beim Personal für die herausra-
genden Leistungen während des Anstaltsum-
baus, der Errichtung der Sozialtherapie und 
der Corona-Pandemie.

Assistiert von Genevieve  
Beyer, Schriftführerin,  
und Markus Dahlbeck,  
Vorsitzender des OV Bochum, erfüllte 
Landes-Chef Ulrich Biermann seine Aufgabe als 
„Glücksfee“.
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BSBD NRW erfolgreich !
Angehende Diplom-Verwaltungswirte erhalten künftig einen Anwärtersonderzuschlag

S eit Jahren bemüht sich der BSBD NRW darum, die finanzielle Vergütung der Nachwuchskräfte der Laufbahnen 
des Allgemeinen Vollzugs- und des Werkdienstes durch volle Ausschöpfung der Anwärtersonderzuschläge zu 
verbessern. Außerdem streben wir den Einstieg weiterer Laufbahnen in den Bereich dieser Sonderregelung 

an. Für den Vollzugs- und Verwaltungsdienst der Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt, waren wir damit erfolg-
reich. Ab dem Einstellungsjahrgang 2023 erhalten die angehenden Diplom-Verwaltungswirte nunmehr einen ent-
sprechenden Zuschlag in Höhe von 30 Prozent. Für die Betroffenen erhöht sich die Anwärterbesoldung damit um 
monatlich rd. 405 Euro.

In der Vergangenheit haben sich die 
Probleme der Nachwuchsgewinnung 
für die Laufbahnen des Strafvollzuges 
kontinuierlich verschärft. Zunächst tra-
ten diese Schwierigkeiten im Allgemei-
nen Vollzugsdienst und im Werkdienst 
auf. Zwischenzeitlich machen sich die 
Sorgen auch im Bereich der Verwaltung 
breit. Der zunehmenden Wucht dieser 
Entwicklung wurde mit finanziellen 
Anreizen begegnet. Vor zwei Jahren 
sind die Sonderzuschläge für den Allge-
meinen Vollzugs- sowie den Werkdienst 
auf 70 Prozent des Anwärtergrundbe-
trages angehoben worden.

Nachwuchsgewinnung  
entscheidet über die künftige  
Qualität des Vollzuges
Dem immer deutlicher spürbar wer-
denden Nachwuchsmangel soll folglich 
nicht nur durch eine professionellere 
Werbung, sondern auch durch finan-
zielle Anreize begegnet werden. Der 
BSBD NRW ist deshalb bereits in der 
Vergangenheit dafür eingetreten, die 
Möglichkeiten der Sonderzuschlagsge-
währung umfassender zu nutzen, als 
es bislang geschehen ist. Sinn dieser 
Forderung war es, sich an die Spitze 
der Arbeitgeber zu setzen, die sich um 
Nachwuchs bemühen. Eine solche Ent-
wicklung böte nämlich die Chance, auf 
dem Arbeitsmarkt erfolgreicher zu sein, 
als wir es derzeit sind.

Eines sollte allen Beteiligten klar sein, 
wenn es uns nicht gelingt, mittelfristig 
mehr Menschen für ein berufliches 
Engagement im Vollzug zu gewinnen, 
dann würde dies einen Verlust an Qua-
lität und Effizienz in der konkreten Aus-
gestaltung des Vollzuges bedeuten. Und 
in dieser Hinsicht sollte alles unternom-
men werden, um eine solch negative 
Entwicklung zu verhindern.

Interessen des Arbeitsmarktes 
stärker betonen
Leider ist zu beobachten, dass der Pool 
geeigneter Nachwuchskräfte stetig klei-
ner wird, obwohl wir durch Zuwande-
rung doch einen beachtlichen Bevöl-
kerungszuwachs aufweisen. Das mag 
daran liegen, dass wir die Interessen 
des Arbeitsmarktes hinter moralischen 

Überlegungen und Aspekten der Tole-
ranz und Vielfalt zurücktreten lassen. 
Wenn das Verhältnis von arbeitenden 
zu nicht arbeitenden Personen künftig 
allerdings so gestaltet werden soll, dass 
die permanent steigenden Sozialaus-
gaben bezahlbar bleiben, dann müssen 
die Bedürfnisse des deutschen Arbeits-
marktes deutlich stärker zur Geltung 
gebracht und besonders betont werden.

Der Vollzug muss gegenwärtig froh 
sein, Bewerberinnen und Bewerber zu 
finden, um den Personalbedarf halb-
wegs zu decken. 

Hieraus darf sich jedoch kein Dauer-
zustand entwickeln, weil wir uns sonst 
mit einem nicht unerheblichen Teil 
nicht qualifiziert besetzbarer Stellen 
abfinden müssten. Dies würde konkret 
bedeuten, das vorhandene Personal 
dauerhaft zu überlasten. Mit einer sol-
chen Situation will sich der BSBD NRW 
nicht abfinden. 

Aber auch Abstriche bei den Einstel-
lungsvoraussetzungen können nach 
Auffassung des BSBD NRW nicht die 
Lösung des Problems sein.

Was wir vom BSBD NRW anstreben, 
ist ein qualitativ hochwertiger, behand-
lungsorientierter Vollzug, dem das be-
nötigte Personal in ausreichender Zahl 
zur Verfügung steht, damit zwangsläu-
fig anfallende Mehrarbeit zeitnah durch 

Freizeitausgleich abgegolten werden 
kann und Überforderungen vermieden 
werden. Die aktuell unsicheren Zeiten 
und die finanziellen Belastungen der 
Wirtschaft durch Inflation und Ener-
giekosten werden im kommenden Jahr 
vermutlich zu der seitens der „Wirt-
schaftsweisen“ prognostizierten Rezes-
sion führen. In solchen Zeiten kann der 
öffentliche Dienst mit seinen sicheren 
Arbeitsplätzen punkten. Damit der 
Vollzug diese Möglichkeit nutzen kann, 
dringend benötigtes Personal an Bord 
zu nehmen, sind bestmögliche Rah-
menbedingungen unabdingbar.

Zwar braucht sich der NRW-Strafvoll-
zug im bundesweiten Vergleich nicht 
zu verstecken, doch führt ein solcher 
Vergleich nicht automatisch zu mehr 
Bewerberinnen und Bewerbern. Weil 
eben auch der Beruf aus sich selbst 
heraus attraktiv sein muss, deshalb ist 
der BSBD NRW bestrebt, besonders die 
Verbesserung der Anwärterbesoldung 
zu erreichen.

Sonderzuschlag auch für den  
mittleren Verwaltungsdienst 
Der BSBD NRW anerkennt, dass sich 
der Landeshaushalt angesichts der ak-
tuellen Krisensituation in einer schwie-
rigen Lage befindet. Allerdings müssen 
jetzt die Voraussetzungen geschaffen 

Teamwork ist die Basis für die Arbeit im Strafvollzug. Teamwork lernt man deshalb auch vom ersten 
Arbeitstag an.  Foto: metamorwork/stock.adobe.com



54  

DE
R 

VO
LL

ZU
GS

DI
EN

ST
  6

/2
02

2
N O R D R H E I N - W E S T FA L E N

werden, damit sich die Lage der Nach-
wuchsgewinnung tatsächlich spürbar 
verbessern kann. Der BSBD NRW hält 
es für erforderlich, die Zahlung eines 
Sonderzuschlages auch für die Lauf-
bahn des mittleren Verwaltungsdiens-
tes vorzusehen. Beim gehobenen Voll-
zugs- und Verwaltungsdienstes sind wir 
mit unseren Argumenten durchgedrun-
gen. Wir wissen allerdings nicht, wes-
halb die Einbeziehung des mittleren 
Verwaltungsdienstes in die Zuschlags-
gewährung unterblieben ist.

Für die Gewerkschaft Strafvollzug 
steht jedenfalls fest, dass der Vollzug 
nicht umhinkommen wird, die Sonder-
zuschläge für den Allgemeinen Voll-
zugs- und den Werkdienst auf 90 Pro-
zent des Grundbetrages anzuheben und 
für den mittleren Verwaltungsdienst 
den Einstieg in die Zuschlagsgewäh-
rung vorzusehen. 

Wird als notwendig erkanntes Han-
deln zu lange hinausgezögert, besteht 
die Gefahr, dass der im kommenden 
Jahr erwartete Rückgang der Wirt-
schaftstätigkeit nicht genutzt werden 
kann, um geeignete Bewerberinnen 
und Bewerber für den Vollzug zu rekru-
tieren. 

Eine solche Entwicklung wäre fatal, 
weil die gegenwärtige Überlastung des 
vorhandenen Personals in die Zukunft 
fortgeschrieben werden müsste. Die 
Politik riskiert in diesem Fall nicht nur 
den Rückgang der Motivation beim Per-
sonal, sondern auch einen Qualitäts-
verlust bei der Vollzugsgestaltung. Im 
Interesse des gesellschaftspolitischen 
Auftrages des Strafvollzuges und nicht 
zuletzt im Hinblick auf die Sicherheit 
der Allgemeinheit sollten diese Risiken 
unbedingt vermieden werden.

Friedhelm Sanker  ■

Der BSBD NRW plädiert dafür, die gesetz-
lichen Möglichkeiten umfassend zu Gunsten 
der Nachwuchskräfte des Vollzuges einzuset-
zen.  Symbolfoto: Archiv BSBD NRW

Energiepreise explodieren:

Pauschale jetzt endlich auch für  
Pensionärinnen und Pensionäre

G roßen Unmut hatte die Bun-
desregierung auf sich gezo-
gen, weil ihre ersten Entlas-

tungspakete Rentner und Studenten 
von den Unterstützungszahlungen 
des Bundes ausnahmen. Mit dem 
dritten Entlastungspaket hat die Am-
pelkoalition diesen Fehler korrigiert 
und auch diesem Personenkreis die 
300 Euro-Pauschale zuerkannt. Zwar 
konnte diese Zusage nur für den Bun-
desbereich gelten, doch hat auch 
die schwarz-grüne Landesregierung 
zwischenzeitlich reagiert. Mit dem 
Nachtragshaushalt 2022 soll die ge-
setzliche Grundlage für die Zahlung 
einer solchen Pauschale geschaffen 
werden.

Im Rahmen des Gesetzgebungsverfah-
rens hat am 20. November 2022 die An-
hörung zum Nachtragshaushalt 2022 
stattgefunden. Die durch DBB-Chef Ro-
land Staude geleitete Gewerkschafts-
delegation zeigte sich erfreut über die in 
Aussicht genommene Unterstützungs-
zahlung, wies aber zugleich darauf hin, 
dass die Politik viel Porzellan zerschla-
gen habe, als mit den ersten Entlas-
tungspaketen entschieden worden sei, 
die Studierenden und Versorgungsemp-
fänger von dieser finanziellen Leistung 
auszunehmen. Hier sei unzweifelhaft 
mit zweierlei Maß gemessen worden. 
Es sei gut und richtig, dass diese un-
gerechte Praxis nunmehr aufgegeben 
werde. Angesichts der galoppierenden 
Inflation und den sich überlagernden 
Krisen ist eine Einmalzahlung von zu 
versteuernden 300 Euro nur ein Tropfen 
auf den heißen Stein. Die Betroffenen 

können die Steigerungen ihrer Energie-
rechnungen damit zwar nicht ausglei-
chen, doch ist die Pauschale eben doch 
mehr als gar nichts. Wenn es zügig ge-
hen muss, greift die Politik naturgemäß 
zum Gießkannenprinzip. Dieses Verfah-
ren ist schnell, allerdings auch ziemlich 
ungerecht, weil es die Verhältnisse des 
Einzelfalles leider nicht berücksichtigt.

Für den BSBD NRW erklärte Ulrich 
Biermann, dass im Haushalt 2022 für 
die Allgemeine Finanzverwaltung 350 
Mio. Euro für Personalverstärkungen 
vorgesehen gewesen seien, die nicht 
mehr benötigt würden. Von diesem 
Ansatz, so der Gewerkschafter, würden 
jetzt 70 Mio. Euro für die Energiepreis-
pauschale des Versorgungsbereiches 
verwendet. „Die Weigerung der Bun-
desregierung zu Beginn des Jahres, 
Pensionärinnen und Pensionäre zu un-
terstützen, hat die Betroffenen massiv 
verstört“, meinte Biermann. „Dabei 
zählen unsere Ruheständler nicht zu je-
nem Personenkreis, der per se auf Rosen 
gebettet ist. Im Gegenteil: Unsere Kolle-
ginnen und Kollegen müssen in der ge-
genwärtigen Lage bei ihren Bedürfnis-
sen Abstriche machen, um die nächste 
Stromrechnung bezahlen zu können!“ 
Gerade deshalb, analysierte Biermann, 
sei es so erfreulich, dass die zahlreichen 
Interventionen auch des BSBD NRW im 
politischen Raum zu einem Umdenken 
beigetragen hätten. Mit dem Nachtrags-
haushalt 2022 werde jetzt die rechtliche 
Basis dafür gelegt, damit auch die Pen-
sionärinnen und Pensionäre in den Ge-
nuss der Energiepreispauschale in Höhe 
von 300 Euro gelangen können.

Friedhelm Sanker  ■
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Die Nachricht vom Tod unseres überaus geschätzten  
Kollegen hat uns tief bewegt und menschlich berührt.  
Mit Wolfgang Sonnenschein verliert der BSBD NRW einen 
streitbaren Gewerkschafter, der den Beschäftigen im 
NRW-Strafvollzug eine Stimme verlieh, die nicht überhört 
werden konnte. Der Verstorbene trat 1980 in den Dienst 
des Landes Nordrhein-Westfalen ein. Nach der Ausbildung 
für die Laufbahn des allgemeinen Vollzugsdienstes und 
dem Bestehen der Laufbahnprüfung war Wolfgang Son-
nenschein in unterschiedlichen Funktionen bei der Justiz-
vollzugsanstalt Bochum tätig. Hier 
stieg er zuletzt zum Bereichsleiter 
der Sozialtherapeutischen Abteilung 
auf. Wolfgang Sonnenschein orga-
nisierte sich gewerkschaftlich im 
BSBD NRW und stellte sich ehren-
amtlich in den Dienst der Gewerk-
schaftsarbeit. Von 1995 bis 2003 
wählten ihn die Kolleginnen und 
Kollegen zum Personalratsvorsit-
zenden bei der JVA Bochum. Seine 
herausragenden Fachkenntnisse im 
Personalvertretungsrecht brachte er 
daneben im Bezirkspersonalrat ein. 
Nach der Schaffung eines eigenen 
Hauptpersonalrats für den Justizvoll-
zug gehörte Wolfgang Sonnenschein 
auch diesem Mitbestimmungsgre-
mium bis zum Eintritt in den Ru-
hestand an. Viele Jahre brachte er 
sich in die Gewerkschaftsarbeit auf 
Landesebene ein. Hier zählte er zu 
jenen Mandatsträgern, die die Vertretung der Interessen 
der Vollzugsbediensteten durch herausragende Fachkun-
de, Ideenreichtum und Kreativität bereicherten. Das  
solidarische Eintreten für unsere gemeinsamen Interes-
sen war Wolfgang Sonnenschein immer ein persönliches 
Anliegen, aus dem sich seine Energie und seine Moti-
vation speisten. Mit ihm verliert die BSBD-Familie einen 
kämpferischen Gewerkschafter, einen hilfreichen Ratge-
ber, einen hochgeschätzten Kollegen.

Sein berufliches Engagement war stets durch Mitmensch-
lichkeit und dem Bemühen geprägt, jungen Menschen, 
die gefehlt hatten, eine Perspektive für die Zeit nach der 
Entlassung zu eröffnen. Als Personalratsvorsitzendem 

gelang es Wolfgang Sonnenschein in beeindruckender 
Weise, die teilweise widerstreitenden Interessen der  
Beschäftigten und der Vollzugseinrichtung in vernünftige, 
akzeptable Kompromisse zu überführen. 

In all seinen Ämtern und Funktionen trat Wolfgang Son-
nenschein uneigennützig für die Interessen seiner Kolle-
ginnen und Kollegen ein. Sein humorvolles, optimistisches 
Naturell ließen ihn auch in schwierigen Situationen noch 
beachtliche Lösungsansätze finden. Wolfgang Sonnen-

scheins Fähigkeit zur Kooperation, 
seine kämpferische, dabei immer 
um Ausgleich bemühte Persönlich-
keit und sein Verhandlungsgeschick 
ermöglichten es ihm, immer wieder 
Kompromisse anzustoßen, um 
Lösungen für schwierige Personal- 
und Organisationsfragen zu finden. 
Wolfgang Sonnenschein hat sich bei 
seinen Kolleginnen und Kollegen 
den Ruf eines verlässlichen, vertrau-
enswürdigen Interessenvertreters 
erworben. Sein ehrenamtlicher 
Einsatz für unsere gemeinsamen 
Interessen wird unvergessen blei-
ben. In den letzten Jahren hatte er 
immer wieder mit gesundheitlichen 
Schwierigkeiten zu kämpfen. Nie 
ließ er den Kopf hängen, immer 
war ihm eine optimistische Grund-
stimmung zu eigen. Vielen positiven 
Entwicklungen folgten Rückschläge, 

die seinen Lebensmut jedoch nicht versiegen ließen. Erst 
ganz zum Schluss musste er sich der heimtückischen 
Krankheit beugen.

Wolfgang Sonnenschein hinterlässt seine Ehefrau Petra, 
zwei Söhne und drei Enkelkinder. Gemeinsam mit seinen 
Angehörigen trauert die BSBD-Familie um einen ver-
dienten Kollegen, um einen warmherzigen, verständnis-
vollen Menschen, der uns über viele Jahre in der Gewerk-
schaftsarbeit verbunden war und der dem Leben viele 
freudige Ereignisse abgerungen hat. 

Wir werden Wolfgang Sonnenschein ein ehrendes und 
uns fortwährend verpflichtendes Andenken bewahren.

BSBD-Familie nimmt Abschied
Am 4. Oktober 2022 ist das ehemalige Mitglied des Landesvorstandes des Bundes der Strafvollzugsbediensteten 

Deutschlands – Landesverband Nordrhein-Westfalen –,

Justizvollzugsamtsinspektor m.Z.

Wolfgang Sonnenschein,
nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 65 Jahren in Dortmund verstorben.

Düsseldorf, im Oktober 2022

Für den
Bund der Strafvollzugsbediensteten Deutschlands 

Landesverband Nordrhein-Westfalen
Ulrich Biermann

Landesvorsitzender

Wolfgang Sonnenschein
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Austausch mit dem Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen: 

Zulage für beschäftigte Krankenpflegedienstkräfte überfällig !

D ie nächste Tarifrunde für die Bundesländer im Herbst 2023 wirft ihre Schatten voraus. Wir sind bereits jetzt mit 
den Vorbereitungen befasst, weil wir in der letzten Tarifrunde mit der Forderung nach Zahlung der Pflegezu-
lage auch an beschäftigte Pflegekräfte am Widerstand der Arbeitgeberseite gescheitert waren. Jetzt haben wir 

uns mit dem Kollegen Andreas Hemsing, Vorsitzender der DBB-Tarifkommission, und Vertretern der Arbeitgeberseite 
getroffen, um die Situation der beschäftigten Pflegekräfte einmal ohne Zeitdruck eingehend zu erörtern.

Zur Erinnerung: Anlässlich des Besol-
dungsgespräches vom 22. März 2019 
zur Übertragung des Tarifabschlusses 
auf den Beamten- und Versorgungs-
bereich hatte der damalige Minister-
präsident Armin Laschet (CDU) die 
über den Tarifabschluss hinausgehende 
Schaffung einer Krankenpflegedienst-
zulage in Höhe von seinerzeit 120 Euro 
zugesagt.

Seither ist mit § 56 Nr. 3 LBesG NRW 
die Rechtsgrundlage für die Gewäh-
rung dieser Zulage an beamtete Kräfte 
in den Vollzugseinrichtungen und im 
Justizvollzugskrankenhaus geschaffen 
worden. Mit dieser gesetzlichen Ände-
rung wurde allerdings eine Ungleichbe-
handlung der Krankenpflegekräfte al-
lein auf Basis ihres Beschäftigtenstatus 
bewirkt.

Zulage für beschäftigte Kranken-
pflegekräfte scheiterte bislang am 
Widerstand der Arbeitgeberseite
Der BSBD NRW hatte gehofft, dass die-
se Ungleichbehandlung mit der näch-
sten Tarifrunde beendet würde. Diese 
Forderung scheiterte jedoch am ma-
ximalen Widerstand der Tarifgemein-
schaft deutscher Länder (TdL). Die Ar-
beitgeberseite beschwor praktisch den 
Untergang des Abendlandes. Weil der 
BSBD NRW für den Grundsatz „Glei-

cher Lohn für gleiche Arbeit“ eintritt, 
sollten für die kommende Tarifrunde 
alle Möglichkeiten ausgeschöpft wer-
den, um diese Forderung nicht noch-
mals scheitern zu lassen.

Auf Bitte der BSBD-Landesleitung 
hatte jetzt Andreas Hemsing in sei-
ner Eigenschaft als Vorsitzender der 
DBB-Tarifkommission zu einem Mei-
nungsaustausch mit der Arbeitgeber-
seite eingeladen. Die Ungleichbehand-
lung der Status gruppen stand ganz 
im Zentrum des Meinungsaustauschs 

mit Kerstin Kersten, Vorsitzende des 
Arbeitgeberver bandes Nordrhein-West-
falen (AdL NRW). Die BSBD-Tarifver-
treterin Birgit Westhoff und Ulrich 
Biermann als Vorsitzender des BSBD 
NRW erläuterten, dass es sich bei der 
unterschiedlichen Behandlung der Be-
amten und Beschäftigten hinsichtlich 
der Zulagengewährung um ein nordr-
hein-westfälisches Spezifikum handele.

Dass es darüber hinaus allerdings an 
der Zeit sei, diese Zulage für alle Kran-
kenpflegekräfte vorzusehen, weil die 
konkreten Tätigkeiten in weiten Teilen 
vergleichbar seien.

Nach intensiver und detailreicher Dis-
kussion stimmten die Gesprächsteilneh-
mer und -teilnehmerinnen darin über-
ein, eine vernünftige Basis gefunden 
und das nötige Problembewußtsein 
entwickelt zu haben. 

Sowohl die Arbeitgeber- als auch die 
Gewerkschaftsseite wollen den Sach-
verhalt der Krankenpflegezulage zur 
Vorbereitung der kommenden Tarifrun-
de in ihre Entscheidungsgremien ein-
bringen.

Sowohl Birgit Westhoff als auch 
Ulrich Biermann bewerteten das Ge-
spräch mit der Arbeitgeberseite als 
durchaus konstruktiv und hoffen, dass 
der Meinungsaustausch dazu beitragen 
wird, den beschäftigten Krankenpfle-
gedienstkräften endlich die gebotene 
Gleichbehandlung mit den beamteten 
Kräften zu verschaffen.

Friedhelm Sanker  ■

Arbeitgeber- und Gewerkschaftsseite tauschten sich über die sachlich unbegründeten Unter-
schiede bei der Gewährung der Pflegedienstzulage aus. Von links: Jörg Effertz (Geschäftsführer 
AdL NRW), Kerstin Kersten (Vorsitzende AdL NRW), Daniel Grundmann (stellv. Geschäftsführer 
AdL NRW), Birgit Westhoff (stellv. Vorsitzende BSBD NRW), Andreas Hemsing (Vorsitzender DBB 
NRW-Tarifkommission) und Ulrich Biermann (Vorsitzender BSBD NRW).  Foto: DBB NRW

Foto: Butch/ 
stock.adobe.com

Es ist an der Zeit die  
Krankenpflegedienstzulage 
für alle Krankenpflege-
kräfte vorzusehen.
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Biermann

Zum Weihnachtsfest und Jahreswechsel
Liebe Leserin! 
Lieber Leser!
Was war das für ein Jahr? Zunächst hatte uns die Corona-Pandemie fest im Griff.  
Als sich hier Besserung abzeichnete, brach Wladimir Putin einen nicht für möglich ge-
haltenen Krieg vom Zaun. Der Westen stemmt sich dem mit seiner militärischen Unter-
stützung der Ukraine entgegen. Dass Grenzverschiebungen durch die Anwendung von 
Gewalt wieder möglich werden, hätte sich wohl niemand vorstellen können.

Eine Krise folgt der nächsten
Als wäre das nicht schon genug, ließ der Krieg die Energiepreise explodieren.  
Hinzu trat die Störung der globalen Lieferketten. Das Ergebnis war eine galoppierende 
Inflation, die weite Teile der Gesellschaft in arge finanzielle Schwierigkeiten bringt. 
Die Regierung hat ihrerseits mehrere Pakete aufgelegt, um die Bevölkerung nachhal-
tig zu entlasten. Hierbei zeigte sich allerdings, dass Deutschland noch ein digitales 
Entwicklungsland ist. So haben wir keine Möglichkeit, Bürgerinnen und Bürger gezielt 
Geldbeträge zu überweisen, weil uns die benötigten Daten fehlen. Bei uns ist Daten-
schutz augenscheinlich wichtiger als eine effiziente Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung.
Folglich mussten die Steuergelder nach dem Gießkannenprinzip verteilt werden, so dass viele der eingesetzten Gelder 
nicht nur jene erreichten, die der Unterstützung dringend bedurften. Und auch für die Auffüllung unserer Gasspeicher 
suchte man sich das teuerste Verfahren, das eben zur Hand war. Wir kauften am Spotmarkt zu jedem Preis. Hätten wir 
es so gemacht wie unsere europäischen Nachbarn, dann wären die Speicher nur unwesentlich später gefüllt gewesen, 
doch wir hätten viele Milliarden Euro gespart.
Und auch bei der Gasumlage gaben Wirtschaftsminister und Ampelkabinett kein glückliches Bild ab. Wie konnte man 
auch auf die Idee kommen, nicht nur wirtschaftlich in Bedrängnis geratene, sondern auch solche Unternehmen, die sich 
am Energiemarkt eine goldene Nase verdient hatten, zusätzlich mit einer Gasumlage zu beschenken?  
Mit gesundem Menschenverstand war solch eine Entscheidung nicht mehr nachzuvollziehen.

In Nordrhein-Westfalen ändern sich die politischen Verhältnisse
Aber auch Nordrhein-Westfalen blieb von Umbrüchen nicht verschont. Bei der Landtagswahl setzten sich CDU und  
Grüne durch. Die Koalitionsverhandlungen verliefen schnell und harmonisch. Seit einem guten halben Jahr Ist die neue 
Regierung im Amt und befürchtete Reibungsverluste sind weitgehend ausgeblieben.
Die Veränderungen betreffen auch den Bereich der Justiz. Das Ministerium wird aktuell durch Dr. Benjamin Limbach 
(Grüne) geleitet. Bislang hat sich die Zusammenarbeit gut angelassen. Wir wünschen uns, dass sich die personellen 
und strukturellen Verhältnisse gemeinsam so gestalten lassen, dass sich die beruflichen Perspektiven der Kolleginnen 
und Kollegen künftig nachhaltig verbessern. Wir sind im politischen Raum intensiv dabei, unsere Positionen an die  
Parlamentarier heranzutragen und dort mehrheitsfähig zu machen. Und wir haben aus dem politischen Raum auch 
positive Signale erhalten, dass Handlungsbedarf gesehen wird. Damit geht das Jahr für uns etwas erfreulicher zu Ende, 
als es begonnen hat.

Tarifrunden sind die maßgeblichen Termine im neuen Jahr
Im kommenden Jahr müssen wir ganz auf die Tarifverhandlungen setzen. Die Runde für die Bundesländer findet im 
Herbst 2023 statt. Wir benötigen einen hohen Abschluss, um den durch die Inflation eingetretenen Kaufkraftverlust 
auszugleichen, der allein in den wenigen Monaten seit Juni 2022 auf 5,7 Prozent angestiegen ist.
Um dieses Ziel zu erreichen, ist jeder Einzelne von uns gefordert, unserer Verhandlungskommission durch Warnstreiks 
und Demonstrationen bestmöglich den Rücken zu stärken. Einen ersten Vorgeschmack, wie die Verhandlungen wohl 
laufen werden, wird die Tarifrunde für Bund und Kommunen bringen. Auch dort sind wir gefordert, die Kolleginnen  
und Kollegen zu unterstützen.
Die Motivation eines Menschen, sich für etwas zu engagieren, erwächst aus der Perspektive, etwas für sich und seine 
Angehörigen zu erreichen. Mit den Tarifverhandlungen entscheidet sich, ob wir erhebliche Wohlstandsverluste erleiden 
werden. Deshalb ist es so wichtig, dass sich jeder bewusst ist, dass es auf jeden, wirklich jeden, ankommt, wenn wir 
unsere gemeinschaftlichen gewerkschaftlichen Ziele durchsetzen wollen. Es kommt jetzt auf uns an, ob wir das nötige 
Engagement aufbringen, um den notwendigen Druck auf die öffentlichen Arbeitgeber ausüben zu können.
Zunächst wünsche ich uns allen, dass die Waffen schweigen und wieder Frieden einkehrt in Europa. 
Euch eine besinnliche Adventszeit und ein frohes Weihnachtsfest im Kreis von Familie und Freunden.  
Für das kommende Jahr wünsche ich Euch und Euren Angehörigen Gesundheit, beruflichen Erfolg, persönliche  
Zufriedenheit und eine glückliche Zeit!

Mit allen guten Wünschen bin ich
Euer
Ulrich Biermann,  
BSBD-Landesvorsitzender
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